
www.nwb.de
Online-Version 
inklusive

€ 119,- (D)

ISBN 978-3-482-67962-9

Sikorski

Umsatzsteuer  
im Binnenmarkt

 ► Innergemeinschaftliche Erwerbe

 ► Innergemeinschaftliche Lieferungen

 ► Grenzüberschreitende Dienstleistungen

 ► Fernverkäufe und Konsignationslager

 ► Übergang der Steuerschuldnerschaft in der EU

 ► Vorsteuer-Vergütungsverfahren

 ► Besondere Besteuerungsverfahren OSS und IOSS

 ► Überblick: Besteuerung in anderen EU-Ländern

12. Auflage

Ihr praktischer Ratgeber zur Umsatzsteuer 
im  Europäischen Binnenmarkt.

Die Anwendung der Umsatzsteuer im Europäischen Binnen-
markt wirft viele Fragen auf. Was müssen Unternehmen beach-
ten, die Leistungen von ausländischen Unternehmen erhalten? 
Was muss ein inländischer Unternehmer berücksichtigen, wenn 
er eine Leistung im Ausland erbringt? Welche Regelungen gelten 
bei innergemeinschaftlichen Reihen- und Dreiecksgeschäften? 
Wie funktioniert OSS? Praxisnah und umfassend gibt dieses 
Standardwerk in nunmehr 12. Auflage Antworten auf die wich-
tigsten praktischen Fragen und schafft Klarheit!

 Aktuell in der 12. Auflage:

 ► Verschärfungen der Nachweispflichten des exportierenden 
Unternehmers 

 ► Besteuerung von Dienstleistungen im Europäischen 
 Binnenmarkt einschließlich des Reverse-Charge-Verfahrens 
im In- und Ausland

 ► Neuregelung der innergemeinschaftlichen Fernverkäufe, 
der Kommissionsregelung für elektronische Schnittstellen 
(Marktplätze) und der besonderen Besteuerungsverfahren

 ► Aktualisierter Übersichtsteil zur Besteuerung in den übrigen 
26 EU-Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der „BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ einschließlich Hinweisen 
zur E-Rechnungspflicht

Der Autor: Dipl.-Finanzwirt Ralf Sikorski ist nach langjähriger 
Dozententätigkeit an der Fachhochschule für Finanzen in Nord-
rhein-Westfalen heute Sachgebietsleiter in einem Finanzamt. 
Seine Dozentenrolle nimmt er daneben immer noch bei zahl-
reichen Fortbildungsveranstaltungen wahr. Darüber hinaus hat 
er sich als Autor diverser steuerlicher Lehr- und Praktikerbücher 
sowie diverser Stilblütensammlungen einen Namen gemacht. 

Si
ko

rs
ki

 · 
U

m
sa

tz
st

eu
er

 im
 B

in
ne

nm
ar

kt
12

. A
uf

la
ge

Online-Version         
inklusive

Die Inhalte dieses Buches 
stehen Ihnen auch online 
in der NWB Datenbank zur 
Verfügung. 

Mehr dazu im Buch!

67962N_Umschlag.indd   1,567962N_Umschlag.indd   1,5 19.07.2024   15:06:1119.07.2024   15:06:11

LESEPROBE



Leseprobe entnommen aus „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“ 
ISBN 978-3-482-67962-9

© NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne 2024
    www.nwb.de

Alle Rechte vorbehalten.



Umsatzsteuer
im Binnenmarkt

Von

Diplom-Finanzwirt
Ralf Sikorski

unter Mitarbeit von Steuerberaterin
Annette Pogodda-GrÅnwald

12., aktualisierte Auflage

wwwwww..nnwwbb..ddee



VVOORRWWOORRTT

VVOORRWWOORRTT

Das Modell Europa ist in die Jahre gekommen. Zwar sind die Vorstellungen, die einige
europ�ische Politiker bereits kurz nach dem Ende des II.Weltkrieges hatten, zum Teil
Wirklichkeit geworden und keine Visionen mehr. Die anf�nglichen Schwierigkeiten, die
die verschiedenen Sprachen und Kulturen sowie die Geschichte Europas mit vielen Krie-
gen mit sich brachten, sind zwar auch heute nicht Åberwunden, aber grÇßtenteils in
den Hintergrund gedr�ngt worden. Noch nie in der europ�ischen Geschichte gab es ei-
nen so langen Zeitraum des Friedens und des Miteinanders.

Aber die aktuellen Herausforderungen sind gewaltig, ob Finanzkrisen, FlÅchtlingspro-
blematik oder die Probleme im Hinblick auf den unerwarteten Ausstieg eines Mitglieds
dieser Gemeinschaft, denn auch wenn es sich nur um eine Wirtschafts- und teilweise
W�hrungsunion und damit um einen losen Verbund einzelner souver�ner Staaten han-
delt, lassen sich die politischen Probleme schlicht nicht ausblenden. W�hrend die einen
in diesem Krisen-Potpourri den Beginn des Untergangs Europas sehen, behaupten die
anderen, die Zeit ist reif fÅr die Grundsteinlegung einer europ�ischen Republik. Aber
beides ist weit von der Wirklichkeit entfernt. Aktuell gilt es, die Best�nde Europas zu
sichern und wieder zu ordnen. Der �berfall Russlands auf die Ukraine zeigte zun�chst
ein nie dagewesenes ZusammengehÇrigkeitsgefÅhl Europas, das aber nur zwei Jahre
sp�ter schon wieder brÇckelt. Jeder ist sich selbst der N�chste und einzelne Mitglied-
staaten sind sich nicht zu schade, den Rest der Gemeinschaft zu erpressen. Denn im
21. Jahrhundert steht die Finanzierung all dieser Aufgaben im Mittelpunkt unserer Le-
benswirklichkeit. Auch hehre Ziele bedÅrfen der Finanzierung. Und da gehen die Wege
eben auseinander.

Denn gerade die unterschiedlichen Finanzierungsmethoden der Staatshaushalte der
einzelnen Mitgliedstaaten der Union sind das grÇßte Hindernis, das einer wirklichen
Ann�herung zurzeit im Wege steht. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben eine sehr un-
terschiedliche Gewichtung der staatlichen Aufgaben, die gewachsenen Steuer- und So-
zialsysteme sind unterschiedlich aufgebaut. Nicht selten bedeuten dann Entscheidun-
gen zur Harmonisierung einen tiefen Eingriff in die bisherige Finanzautonomie der Mit-
gliedsl�nder und beeinflussen somit in hohem Maße die nationale Verteilungspolitik,
wie die permanente Frage um die finanzielle UnterstÅtzung insbesondere Griechen-
lands und Italiens zeigt. So wundert es denn nicht, dass Harmonisierungen nur sehr
mÅhsam voranschreiten.

Ein weiteres, nicht zu untersch�tzendes Problem ist die Regelungswut der Europ�er.
Wer ernsthaft schriftlich festlegt, dass „ein FÅhrersitz der einer Person Platz bietende
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Sitz ist, der fÅr den FÅhrer bestimmt ist, wenn dieser die Zugmaschine fÅhrt“, darf sich
nicht darÅber wundern, dass die betroffenen Menschen europamÅde geworden sind
und sich weniger Staat und BÅrokratie wÅnschen. W�hrend in den Jahren nach dem
II.Weltkrieg Papierbeschaffung noch eine zentrale Herausforderung war und so de
facto die Gesetzesflut eind�mmte, bricht die digitale Welt alle D�mme und bietet dem
Reglementierungswahn der Europ�er alle MÇglichkeiten der Entfaltung. Hatten die Eu-
rop�er beispielsweise noch 1992 beschlossen, einen Standardmehrwertsteuersatz von
mindestens 15 Prozent in den Mittelpunkt zu rÅcken und Ausnahmen nur in begrÅnde-
ten Ausnahmef�llen zuzulassen und auf eine Angleichung des Mehrwertsteuersatzes
durch die Kr�fte des Marktes gehofft, wurden zur Privilegierung einzelner Mitgliedstaa-
ten und Gewerbezweige immer mehr absurde Ausnahmeregelungen in Bezug auf den
erm�ßigten Steuersatz zugelassen. So ist die Mehrwertsteuer heute ein gigantischer
Flickenteppich. Auch Deutschland setzt einzelne Vorschriften der MwStSystRL trotz
mehrerer anh�ngiger Vertragsverletzungsverfahren schlicht nicht um, weil es einigen
Lobbyverbindungen nicht gef�llt, sei es im Bereich der Landwirtschaft, in Bezug auf die
Steuerbarkeit von Mitgliedsbeitr�gen an Vereinen oder im Hinblick auf die Steuerbe-
freiung von Unterrichtsleistungen. Dieser Selbstbedienungsladen Europa muss aufpas-
sen, dass er seine Kredite bei den BÅrgern nicht nach und nach verspielt, denn die
Grundidee eines vereinten Europas ist und bleibt einzigartig und beispiellos. Man weiß
leider nicht, ob dies auch den unz�hligen Mitarbeitern in Europas MinisterialbÅrokratie
noch bekannt ist.

Mit ihrem „Aktionsplan zur Mehrwertsteuer“ stellte die EU-Kommission schon vor eini-
gen Jahren in der entsprechenden Pr�ambel selbst klar, dass „das System der Mehr-
wertsteuer insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zu schaffen macht“, weil
es „zu fragmentiert und zu kompliziert ist.“ Nicht selten sind die Kosten zur Befolgung
der ausgefeilten Mehrwertsteuer-Vorschriften hÇher als die damit verbundene Abgabe,
ein Umstand, der zwar allenthalben KopfschÅtteln nach sich zieht, nur eben keine An-
passung der Vorschriften.1

Zum 1. 1. 1993 wurde aufgrund der Unterzeichnung der „Einheitlichen Europ�ischen
Akte“ der Gemeinsame Binnenmarkt eingefÅhrt, die Vollendung des „Umsatzsteuerli-
chen Binnenmarktes“ ist aber auch heute noch lange nicht abgeschlossen. Trotz der
weitgehenden Harmonisierung der Umsatzsteuer waren die Zielvorstellungen der ein-

1 Mitteilung der Kommission an das Europ�ische Parlament, den Rat und den Europ�ischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss Åber einen Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer vom 7. 4. 2016: Auf dem Weg zu
einem einheitlichen europ�ischen Mehrwertsteuerraum – Zeit fÅr Reformen, COM (2016) 148 final, Rats-
dokument 7687/16, BR-Drucksache 191/16 vom 18. 4. 2016 sowie Mitteilung der Kommission an das Euro-
p�ische Parlament, den Rat und den Europ�ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Follow-up zum Akti-
onsplan im Bereich der Mehrwertsteuer – Auf dem Weg zu einem einheitlichen europ�ischen Mehrwert-
steuerraum – Zeit zu handeln, COM (2017) 566 final, BR-Drucksache 661/17 vom 18. 10. 2017.
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zelnen Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union schon seinerzeit so unterschiedlich,
dass die entsprechenden Regelungen als �bergangsmaßnahmen verabschiedet wurden
und ein endgÅltiges gemeinsames Umsatzsteuersystem auch mehr als 20 Jahre sp�ter
immer noch aussteht. Wann dieses tats�chlich eingefÅhrt werden wird, l�sst sich zur-
zeit noch nicht absehen, zu unterschiedlich sind die Auffassungen der Mitgliedsl�nder
und die bÅrokratischen Hemmnisse.

Die Kommission hat einen Arbeits- und Zeitplan vorgelegt, um das aktuelle Mehrwert-
steuersystem zu modernisieren und h�lt einen Neustart fÅr dringend erforderlich. Das
Konzept erfordert aber dabei von den Mitgliedstaaten erhebliche Ver�nderungen ihres
nationalen Steuerrechts, wozu die meisten Mitgliedstaaten in der Vergangenheit eben
gerade nicht bereit waren. So geht denn auch die Kommission davon aus, dass es „poli-
tischer FÅhrungskraft bedarf, um die tief verwurzelten Hindernisse zu Åberwinden, um
endlich die notwendigen Reformen zu verabschieden.“ Es bleibt zu wÅnschen, dass die
Europ�er dieses Konzept sorgf�ltig prÅfen, einschließlich des Vorschlags der Kommis-
sion, endlich das Einstimmigkeitsprinzip im Steuerrecht aufzugeben, welches bislang
das grÇßte Hindernis zur Durchsetzung ernsthafter Reformen war. Das System braucht
endlich demokratische Spielregeln, das Einstimmigkeitserfordernis im Steuerrecht ist
Gift fÅr jede Weiterentwicklung und Innovation. Schon Carl Ludwig BÇrne, ein deut-
scher Journalist und Literaturkritiker, wusste zu seiner Zeit (1786 – 1837): „H�tte die
Natur so viele Gesetze als der Staat, Gott selbst kÇnnte sie nicht regieren.“

Sollte hier kein Konsens gefunden werden, mÅssen wir auch in den n�chsten Jahren
mit einem vÇllig unzureichenden Besteuerungssystem leben, dem insbesondere der
Makel anhaftet, dass es die an sich vorhandene Grundsystematik der Umsatzsteuer
ver�ndert und sich immer mehr in der LÇsung von Einzelproblemen verliert. So kam
denn auch das Umsatzsteuerrecht in den letzten Jahren nicht zur Ruhe. Es ist in der
jÅngeren Vergangenheit einer �hnlichen Regelungsflut begegnet wie bislang nur die
im Inland politisch mehr im Fokus stehende Einkommensteuer. Seit Verabschiedung
des Umsatzsteuer-Binnenmarktgesetzes vom 25. 8. 1992 und der EinfÅhrung der sog.
�bergangsregelung von vier Jahren (was wir heute als unglaublich optimistisch anse-
hen mÅssen) bleibt die Gesetzgebung kurzlebig und insbesondere in diesem Teilbereich
des Umsatzsteuerrechts unÅbersichtlich. DarÅber hinaus gewinnt die Rechtsprechung
des Europ�ischen Gerichtshofs immer grÇßere Bedeutung, so dass neben der Gesetz-
gebung auch die rechtsprechende Gewalt eine Flut von Verwaltungsanweisungen nach
sich zieht.

Des Weiteren ist eine Angleichung der Mehrwertsteuern allein in unserer komplexen
Welt vÇllig unzureichend, um eine Wettbewerbsgleichheit der Unternehmen zu errei-
chen. Eine Harmonisierung der Åbrigen indirekten Steuern ist ebenso unumg�nglich
wie eine Anpassung der direkten Steuern. Gerade aber eine Harmonisierung in diesem
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Bereich greift in besonders starkem Maße in die Finanzautonomie der Mitgliedstaaten
ein, eine Umsetzung von Ideen wie z. B. eine „Mindeststeuer“ kommt folglich nur
schleppend voran.

Das vorliegende Buch gibt dem Leser eine GesamtÅbersicht Åber das Umsatzsteuer-
recht im Europ�ischen Binnenmarkt. Dabei wurden nicht nur die innergemeinschaftli-
chen Warenlieferungen, sondern auch die innergemeinschaftlichen Dienstleistungen in
ihrer Gesamtheit abgehandelt, insbesondere die Regelungen zur Ortsbestimmung so-
wie die damit einhergehenden Meldepflichten. Das eng damit verbundene Thema
„�bergang der Steuerschuldnerschaft“ wird ebenfalls umfassend dargestellt. Wer von
einem ausl�ndischen Unternehmer Waren oder Dienstleistungen bezieht oder Liefe-
rungen oder sonstige Leistungen an einen ausl�ndischen Unternehmer erbringt oder
Leistungen im Ausland ausfÅhrt (und zwar nach den Ortsbestimmungen des Gesetzes,
ohne dieses Land tats�chlich bereist zu haben), muss sich mit diesen Bestimmungen
auseinandersetzen.

Wie schon in der Vorauflage enth�lt auch das vorliegende Werk einen aktuellen �ber-
blick Åber das Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten. Diesen Teil haben
Mitarbeiter des Fachbereichs „German Indirect Tax Centre of Excellence“ der „BDO AG
WirtschaftsprÅfungsgesellschaft“ unter Leitung von Frau Pogodda-GrÅnwald ausgear-
beitet, ohne deren engagierte UnterstÅtzung dieser Teil des ehrgeizigen Werkes nie-
mals so aktuell h�tte dargestellt werden kÇnnen, wofÅr ich sehr dankbar bin.

FÅr Kritik und Anregungen bin ich jederzeit offen und dankbar.

Im Sommer 2024 Ralf Sikorski
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B. Innergemeinschaftlicher Erwerb
EERRGG��NNZZEENNDDEE FFAACCHHLLIITTEERRAATTUURR::

Birkenfeld, Das große Umsatzsteuer-Handbuch, Loseblatt, KÇln; Hiller, Die Facet-Falle
im deutschen Umsatzsteuerrecht – eine Farce, DStR 2015 S. 621; Kettisch, Reihen-
gesch�fte, UR 2014 S. 593; Kußmaul/Naumann, Innergemeinschaftliche Reihengesch�f-
te – Neuregelung in Theorie und Praxis, UStB 2021 S. 51; Langer, Neue Regelungen fÅr
Reihengesch�fte, NWB 2015 S. 1684; Monfort, Zuordnung der innergemeinschaftlichen
Warenbewegung in einem Reihengesch�ft, UR 2020 S. 449; Neeser, Das Ende des Drei-
ecksgesch�fts? Die missglÅckte Entscheidung des EuGH zu Rechnungsfehlern, UVT
2023 S. 54; Nieskens/Heinrichshofen, Gibt es fÅr grenzÅberschreitende Reihengesch�fte
eine praxistaugliche LÇsung?, DStR 2014 S. 1368; Robisch, Innergemeinschaftliche Drei-
ecksgesch�fte auf dem PrÅfstand, UR 2017 S. 497; Sikorski, Steuerfreiheit der innerge-
meinschaftlichen Lieferung auch bei Verwendung einer vom Bestimmungsland abwei-
chenden USt-IdNr.?, StBp 2021 S. 45; Wagner, Kein Vorsteuerabzug bei fiktivem inner-
gemeinschaftlichen Erwerb im Mitgliedstaat der Identifizierung, UVR 2010 S. 220.

I. �berblick
Der Tatbestand des „innergemeinschaftlichen Erwerbs gegen Entgelt“ wird in
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG geregelt, die Voraussetzungen dazu regeln die §§ 1a bis
1c UStG (unionsrechtliche Grundlage sind Art. 20 ff. MwStSystRL). Ziel des in-
nergemeinschaftlichen Erwerbs ist die Versteuerung der Ware durch den Er-
werber im Bestimmungsland und die Steuerbefreiung der Lieferung an diesen
Erwerber beim Lieferanten. Die Erfassung des innergemeinschaftlichen Er-
werbs bei Warenimporten aus dem Åbrigen Gemeinschaftsgebiet entspricht
im Wesentlichen wirtschaftlich der Erfassung der Einfuhr von Gegenst�nden
aus dem Drittlandsgebiet. Neben dem Grundfall des Erwerbs von Gegenst�n-
den aus einem anderen Mitgliedstaat (§ 1a Abs. 1 UStG) werden daher in be-
stimmten F�llen Erwerbsvorg�nge unterstellt (§ 1a Abs. 2 UStG), die bei ver-
gleichbaren Warenbewegungen von der Einfuhrumsatzsteuer erfasst werden
(sog. Verbringensf�lle).

AABBBB.. 11:: WWaarreenneerrwweerrbb iimm ÅÅbbrriiggeenn GGeemmeeiinnsscchhaaffttssggeebbiieett
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= USt

Die auf den innergemeinschaftlichen Erwerb geschuldete Umsatzsteuer kann
der regelbesteuerte Unternehmer andererseits grds. als Vorsteuer abziehen
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(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG), so dass – wie bei der Einfuhrumsatzsteuer – fÅr
den Unternehmer keine steuerliche Belastung eintritt. Die Beachtung der Be-
steuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs hat daher insbesondere Be-
deutung bei Unternehmern, die nicht oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug
berechtigt sind (§ 15 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 4 UStG). Insoweit wird die nicht-
abziehbare Vorsteuer zum Kostenfaktor fÅr das Unternehmen.

Wird bei einem bestimmten Personenkreis die sog. Erwerbsschwelle nicht er-
reicht (§ 1a Abs. 3 UStG), so liegt trotz Vorliegens der Åbrigen Voraussetzun-
gen kein Fall des innergemeinschaftlichen Erwerbs vor. FÅr den innergemein-
schaftlichen Erwerb neuer Fahrzeuge gilt eine erg�nzende Sonderregelung ins-
besondere fÅr Privatpersonen (§ 1b UStG). Unternehmer fallen dagegen mit all
ihren Erwerben unter § 1a UStG.

Die Gesetzessystematik beim innergemeinschaftlichen Erwerb soll folgende
�bersicht verdeutlichen:

AABBBB.. 22:: IInnnneerrggeemmeeiinnsscchhaaffttlliicchheerr EErrwweerrbb
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von Gegenständen

II. Innergemeinschaftlicher Erwerb von
Gegenst�n�en

1. Innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt

a) Begriff

Als innergemeinschaftlicher Erwerb eines Gegenstandes gilt die Erlangung der
Bef�higung, wie ein EigentÅmer Åber einen beweglichen Gegenstand zu ver-
fÅgen, der durch den Verk�ufer oder den Erwerber nach einem anderen Mit-
gliedstaat als dem, in dem sich der Gegenstand zum Zeitpunkt des Beginns
der Versendung oder BefÇrderung befand, an den Erwerber versandt oder be-
fÇrdert wird (Art. 20 MwStSystRL).

B. Innergemeinschaftlicher Erwerb
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Bei der Lieferung eines Gegenstands durch einen Unternehmer von einem Mit-
gliedstaat der Europ�ischen Union in einen anderen Mitgliedstaat der Europ�-
ischen Union hat grds. der Erwerber die Besteuerung vorzunehmen, wenn der
Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand fÅr sein Unternehmen er-
wirbt oder wenn es sich um eine juristische Person handelt, auch wenn diese
nicht Unternehmer ist (§ 1a Abs. 1 UStG, unionsrechtliche Grundlage ist Art. 20
MwStSystRL):

" Lieferung eines Gegenstands,

" aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates,

" in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates,

" durch einen Unternehmer,

" an bestimmte Abnehmer:

– Unternehmer, der den Gegenstand fÅr sein Unternehmen erwirbt oder

– juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder nicht fÅr ihr Unterneh-
men erwirbt.

HHIINNWWEEIISS::

Die Versteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs durch den Erwerber ist nicht
auf das Heimatland des Erwerbers beschr�nkt. Da der innergemeinschaftliche Erwerb
de facto die Einfuhr des Gegenstandes in einem anderen Mitgliedstaat erfassen soll,
muss ein inl�ndischer Unternehmer beim Wareneinkauf im Åbrigen Gemeinschafts-
gebiet ggf. einen innergemeinschaftlichen Erwerb in einem anderen Mitgliedstaat er-
kl�ren, wenn die Ware vom Ursprungsland nicht in das Inland, sondern in ein anderes
Mitgliedsland der EU gelangt.

b) Die Warenbewegung

Die BefÇrderung oder Versendung durch den Lieferer oder Abnehmer muss
beim innergemeinschaftlichen Erwerb in einem Mitgliedstaat beginnen und
in einem anderen Mitgliedstaat enden. Dies gilt auch dann, wenn die BefÇr-
derung oder Versendung in einem Drittland beginnt, aber der Gegenstand in
einemMitgliedstaat der Einfuhrumsatzsteuer unterworfen wurde.1 Kein inner-
gemeinschaftlicher Erwerb liegt dagegen vor, wenn die Ware aus dem Dritt-
land im Wege der Durchfuhr durch das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates
in das Inland gelangt und hier zollrechtlich und einfuhrumsatzsteuerlich zur
�berlassung zum freien Verkehr abgefertigt wird.2 Die Ware bleibt dann vom
Zeitpunkt des Verbringens in das Gemeinschaftsgebiet bis zur Ankunft im Be-
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stimmungsland unter zollamtlicher �berwachung. In diesem Zollverfahren
verbleibt die Ware, bis sie im Bestimmungsland zum freien Verkehr abgefer-
tigt und die entsprechende Einfuhrumsatzsteuer entrichtet wird (gemein-
sames Versandverfahren). Die Abfertigung im eigentlichen Bestimmungsland
dÅrfte in der Praxis i. d. R. fÅr den Unternehmer vorteilhafter sein, insbesonde-
re weil er Verwaltungsaufwand im anderen Mitgliedstaat vermeiden kann.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Eine Ware aus den USA wird in den Niederlanden einfuhrumsatzsteuerlich
zum freien Verkehr abgefertigt; anschließend wird sie von einem Transportunterneh-
mer zum deutschen Abnehmer gebracht.

Die Versendung beginnt zwar in den USA und nicht in einem EU-Staat. Durch die Er-
hebung der EUSt in den Niederlanden ist allerdings die Warenbewegung aus den
USA zollrechtlich beendet. Es liegt somit im Inland ein innergemeinschaftlicher Er-
werb vor, da der (anschließende) freie Verkehr in einem EU-Staat begann und in
Deutschland endete. Der deutsche Abnehmer kann sich die niederl�ndische EUSt in
den Niederlanden als Vorsteuer anrechnen lassen. An diesem Beispiel wird deutlich,
dass die Grenzzollstellen an den sog. Außengrenzen der Europ�ischen Union (Grenze
eines Mitgliedstaates zu einem Drittland) bestehen bleiben. Dies gilt auch fÅr die
Zoll�mter im Inland, die Einfuhrumsatzsteuer aus Einfuhren aus Drittl�ndern erhe-
ben, insbesondere in H�fen und Flugh�fen.

Fertigt der EinfÅhrer die Ware in dem EU-Mitgliedsland zum zoll- und steuer-
rechtlichen Verkehr ab, in dem die Drittlandsware in das Gemeinschaftsgebiet
gelangt, so hat er die Einfuhrumsatzsteuer dieses Landes bei der Einfuhr zu
entrichten.Wird die Ware anschließend vom EinfÅhrenden weiterverkauft, hat
er sich in diesem Mitgliedstaat fÅr umsatzsteuerliche Zwecke registrieren zu
lassen und Steuererkl�rungen abzugeben, denn der Ort dieser Lieferung liegt
dort, wo die Warenbewegung an den Abnehmer beginnt, mithin im Einfuhr-
land (Art. 32 MwStSystRL, § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG). Wird die eingefÅhrte Ware
an einen Erwerber in einem anderen EU-Mitgliedstaat geliefert, der seine Er-
werbe im Bestimmungsland der Umsatzsteuer zu unterwerfen hat, so ist diese
Lieferung als innergemeinschaftliche Lieferung unter den allgemeinen Voraus-
setzungen im Einfuhrmitgliedstaat steuerfrei (Art. 138 MwStSystRL), falls nicht
bereits die Einfuhr des Gegenstandes steuerfrei ist.1 Entsprechendes gilt fÅr
den Weiterverkauf der Ware durch den EinfÅhrenden an Abnehmer aus Dritt-
l�ndern. Dieser Vorgang stellt fÅr den einfÅhrenden Unternehmer im Mitglied-
staat der Einfuhr eine steuerfreie Ausfuhrlieferung dar. Im Rahmen seiner
Steuererkl�rung kann der einfÅhrende Unternehmer regelm�ßig die gezahlte
Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer berÅcksichtigen. Wird die Ware vom Ein-
fÅhrenden nach Anmeldung der Einfuhr zu seiner eigenen VerfÅgung in einen
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anderen Mitgliedstaat gebracht (insbesondere in sein Heimatland), so liegt
hierin ein im Mitgliedstaat der erkl�rten Einfuhr eine einer Lieferung gleich-
gestelltes Verbringen, das sich an die Einfuhr anschließt, vor.1 Dieses Verbrin-
gen ist im Mitgliedstaat der Einfuhr als steuerfreie innergemeinschaftliche Lie-
ferung zu erkl�ren.2 Im Mitgliedsland des Endes des Verbringens hat der Ein-
fÅhrende einen innergemeinschaftlichen Erwerb der Umsatzsteuer zu unter-
werfen (§ 1a Abs. 2 UStG). Zum Verbringen vgl. ausfÅhrlich Rz. 108 ff.

Wird der Gegenstand von einem Mitgliedstaat Åber das Drittlandsgebiet in ei-
nen anderen Mitgliedstaat befÇrdert oder versendet (z. B. von Italien nach
Deutschland Åber die Schweiz), liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb im
Bestimmungsland vor.

Voraussetzung fÅr einen innergemeinschaftlichen Erwerb ist, dass der Erwer-
ber Åber den erworbenen Gegenstand verfÅgen kann, d. h., dass ihm Ver-
fÅgungsmacht an diesem Gegenstand verschafft worden ist. Nicht unter die
Erwerbsbesteuerung fallen daher die sog. Montagelieferungen. In den ��llen
der Werklieferungen, bei denen das fertige Werk vom Auftraggeber abzuneh-
men ist, liegt der Ort der Lieferung dort, wo das fertige Werk montiert und
abgenommen wird (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG). Um eine Registrierung des ausl�n-
dischen Unternehmers in Deutschland weitgehend zu vermeiden, geht bei be-
stimmten Auftraggebern regelm�ßig die Umsatzsteuer im Wege des �ber-
gangs der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempf�nger Åber (§ 13b
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 Satz 1 UStG).3 Ist dagegen bereits das fertige Werk
Gegenstand der Warenbewegung vom Åbrigen Gemeinschaftsgebiet in das In-
land, greift gleichwohl die Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs.4

Bei der Lieferung von Gas Åber das Erdgasnetz und von Elektrizit�t liegen kein
innergemeinschaftlicher Erwerb und kein innergemeinschaftliches Verbringen
vor.5

Unentgeltliche Warenbewegungen, wie z. B. Lieferungen von Warenproben
oder Gebrauchsmustern, sind nichtsteuerbare Vorg�nge und folglich auch
nicht als innergemeinschaftlicher Erwerb zu behandeln.
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3 Unionsrechtliche Grundlage fÅr diese Regelung ist Art. 199 MwStSystRL, wonach die Mitglied-
staaten bei Werklieferungen den �bergang der Steuerschuldnerschaft einfÅhren kÇnnen, aber
nicht mÅssen.

4 Vgl. Abschnitt 3.12 Abs. 4 Satz 7 UStAE.

5 Abschnitt 1a.1 Abs. 1 Satz 7 UStAE.

104



Das besondere Besteuerungsverfahren ist fÅr A nicht mÇglich, da die Lieferung nicht
der Regelung Åber die Fernverk�ufe unterliegt. Eine Registrierung des A in den Nie-
derlanden ist unumg�nglich.

W�re die Warenbewegung der Lieferung A an R zuzuordnen, weil A den Transport
Åbernimmt (§ 3 Abs. 6a Satz 4 und 5 UStG), so w�re die Lieferung des S an A als un-
bewegte Lieferung im Inland steuerbar und steuerpflichtig und die Lieferung des A
an R w�re die Fernsendungslieferung i. S. des § 3c Abs. 1 Satz 2 UStG. Der Ort der Lie-
ferung w�re dann nicht nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, sondern nach § 3c Abs. 1 Satz 1
UStG zu bestimmen und l�ge in den Niederlanden, wenn A die Bagatellgrenze Åber-
schreitet oder zur Besteuerung im Bestimmungsland optiert h�tte (§ 3c Abs. 4 UStG).
Er h�tte wiederum seine Lieferung in den Niederlanden zu versteuern, kÇnnte aber
w�hlen, ob er sich in den Niederlanden registrieren l�sst oder am besonderen Be-
steuerungsverfahren teilnimmt.

Bei fehlender �berschreitung der Bagatellgrenze h�tte das MÇbelhaus nach § 3
Abs. 6 Satz 1 UStG eine Lieferung in Aachen ausgefÅhrt, steuerbar und steuerpflich-
tig im Inland, da das Rentnerehepaar nicht zu den Abnehmern i. S. des § 6a Abs. 1
Nr. 2 UStG gehÇrt.

Ist die letzte Lieferung in der Reihe eine ruhende Lieferung, liegt der Ort der
Lieferung nach § 3 Abs. 7 Satz 2 Nr. 2 UStG stets im Land des Endes der BefÇr-
derung oder Versendung, eine PrÅfung der Anwendung des § 3c UStG entf�llt.
Es liegt kein Fernverkauf vor, was wiederum Auswirkung auf das Besteue-
rungsverfahren hat.

3. Einbeziehung von elektronischen Schnittstellen

a) Warenverk�ufe Åber eine elektronische Schnittstelle als Vermittler des
Warenverkaufs

Ob ein Unternehmer ein eigenes Ladenlokal hat und Waren nur gelegentlich
an Kunden befÇrdert oder versendet, ob der Unternehmer einen Online-Han-
del betreibt oder seine Waren Åber einen Internetmarktplatz zum Verkauf an-
bietet, ist de facto fÅr die Anwendung des § 3c UStG ohne Bedeutung, sofern
nur die Warenbewegung durch den liefernden Unternehmer in einen anderen
Mitgliedstaat veranlasst wurde.

Gerade beim Verkauf Åber Internetmarktpl�tze wie z. B. Amazon, Ebay oder
Rakuten kommt daher h�ufig auch die Regelung des § 3c UStG fÅr den liefern-
den Unternehmer zur Anwendung, denn der Internetmarktplatz erbringt re-
gelm��ig nur eine Vermittlungsleistung gegenÅber dem Verk�ufer.
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Lieferung

Abnehmer

Elektronische
Schnittstelle

Lieferer

Bestellung Vermittlungsleistung

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein deutscher Privatkunde aus Dortmund bestellt Åber die deutsche Inter-
netplattform „Amazon Marktplace“ Gegenst�nde bei H�ndler N mit Sitz in den Nie-
derlanden. Die Ware wird von N

a) unmittelbar aus den Niederlanden an den deutschen Kunden verschickt,

b) aus einem Amazon-Lager in Bad Hersfeld (Amazon Deutschland) an den Kunden
verschickt.

Die Kommissionsregelung des § 3 Abs. 3a UStG ist nur anwendbar, wenn der Liefe-
rant, der auf dem „Markplatz“ verkauft, seinen Sitz im Drittlandsgebiet hat. Da dies
nicht der Fall ist, gelten die allgemeinen Regelungen des UStG.

Der niederl�ndische Unternehmer N fÅhrt eine Lieferung aus (§ 3 Abs. 1 UStG), der
Ort der Lieferung liegt im Fall a regelm��ig in den Niederlanden (§ 3 Abs. 6 Satz 1
UStG). �berschreitet N in den Niederlanden mit all seinen Fernverk�ufen die EU-ein-
heitliche Bagatellgrenze von 10.000A, finden die in § 3c UStG niedergelegten Grund-
s�tze Anwendung, der Ort der Lieferung liegt folglich in Deutschland (§ 3c Abs. 1
Satz 1 UStG). N liefert nicht an Amazon, sondern unmittelbar an den Endverbrau-
cher.1 Im Fall b liegt der Ort der Lieferung in Aachen (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG), die Son-
derregelung des § 3c UStG ist nicht zu prÅfen, da kein grenzÅberschreitender Liefer-
vorgang stattfindet und folglich kein innergemeinschaftlicher Fernverkauf ausgefÅhrt
worden sein kann.

Die Lieferung des N ist daher in beiden F�llen in Deutschland steuerbar und steuer-
pflichtig. Allerdings hat N verschiedene Besteuerungsverfahren zu beachten. N kann
sich in beiden F�llen in Deutschland registrieren lassen und die Regelbesteuerung
anwenden. Da er keine feste Niederlassung in Deutschland hat, ist fÅr ihn das Fi-
nanzamt Kleve zust�ndig (§ 21 Abs. 1 Satz 2 AO i.V.m. UStZustV). Hier gibt er Vor-
anmeldungen und Jahreserkl�rungen ab. N kann jedoch im Fall a abweichend vom
allgemeinen Besteuerungsverfahren das besondere Besteuerungsverfahren nach
§ 18j UStG zur Anmeldung derartiger Ums�tze w�hlen (OSS). Die Anmeldung dazu
erfolgt durch ihn in den Niederlanden, in Deutschland muss er dann nicht mehr re-
gistriert werden. Im Fall b liegt eine „inl�ndische“ und keine innergemeinschaftliche
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Warenbewegung vor, das besondere Besteuerungsverfahren ist nicht anwendbar
(§ 18j Abs. 1 Nr. 1 UStG).

Sollte N im Fall a den Schwellenwert von 10.000A in den Niederlanden nicht Åber-
schreiten, kann er als Kleinstunternehmer1 die Besteuerung seiner Ums�tze in den
Niederlanden nach niederl�ndischem Recht vornehmen und muss sich weder in
Deutschland registrieren lassen noch zum besonderen Besteuerungsverfahren an-
melden. Im Fall b ergibt sich keine abweichende LÇsung.

Amazon fÅhrt keine Lieferung an den Privatkunden aus, sondern erbringt eine sonsti-
ge Leistung gegenÅber dem niederl�ndischen Unternehmer N (§ 3 Abs. 9 UStG). Der
Ort dieser Dienstleistung liegt in den Niederlanden (§ 3a Abs. 2 UStG), die Leistung
unterliegt dem Reverse-Charge-Verfahren (Art. 196 i.V.m. Art. 44 MwStSystRL).

b) Fiktives Kommissionsgesch��t durch Verk�u�e Åber eine elektronische
Schnittstelle

Zum 1.7.2021 kam es zu einer erheblichen Ver�nderung der Rechtslage ins-
besondere fÅr Marktpl�tze im Internet, denn eine sog. indirekte Beteiligung ei-
ner elektronischen Schnittstelle am Verkauf der Ware wird in die innergemein-
schaftlichen Fernverk�ufe mit einbezogen, sofern der �er��u�er ein Unterneh-
mer mit Sitz im Drittland ist (vgl. Art. 14 Abs. 4 Nr. 1 MwStSystRL). De facto
wird eine Lieferkette �hnlich einem Kommissionsgesch�ft fingiert (§ 3 Abs. 3a
UStG), die tats�chlich ausgefÅhrte zivilrechtliche Vermittlungsleistung wird
ignoriert und geht in diesem Kommissionsgesch�ft unter.

W�hrend tats�chlich lediglich ein einziges Verkaufsgesch�ft vorliegt, werden
fÅr umsatzsteuerliche Zwecke zwei Lieferungen fingiert, indem eine (erste) Lie-
ferung von dem Unternehmer aus dem Drittland an den Betreiber der elektro-
nischen Schnittstelle sowie eine (zweite) Lieferung des Betreibers der elektro-
nischen Schnittstelle an den Endverbraucher angenommen werden. Wie bei
(echten) Kommissionsgesch�ften kann dabei die Warenbewegung nur einer
der Lieferungen zugeordnet werden, um den Lieferort fÅr beide Lieferungen
bestimmen zu kÇnnen.

Eine elektronische Schnittstelle ist ein elektronischer Marktplatz, eine elektro-
nische Plattform, ein elektronisches Portal oder �hnliches (§ 3 Abs. 3a, § 25e
Abs. 5 UStG), dem Begriff ist ein sehr weites Verst�ndnis zugrunde zu legen.2

Der Betreiber einer elektronischen Schnittstelle, der die Lieferung von Gegen-
st�nden innerhalb der Gemeinschaft durch einen Unternehmer aus dem Dritt-
land an eine Privatperson durch eine elektronische Schnittstelle unterstÅtzt,
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wird behandelt, als ob er diese Gegenst�nde selbst erworben und weitergelie-
fert hat (§ 3 Abs. 3a Satz 1 UStG). Es wird eine umsatzsteuerliche Lieferkette
fingiert, der Schnittstellenbetreiber wird umsatzsteuerlich wie ein Zwischen-
h�ndler behandelt, obwohl er zivilrechtlich nur eine Vermittlungsleistung aus-
fÅhrt. Damit wird der Schnittstellenbetreiber aufgrund der fingierten Doppel-
lieferung regelm��ig zum Steuerschuldner fÅr die Lieferung an den Abnehmer
und es wird eine Eingangsleistung des Unternehmers aus dem Drittland an
den Marktplatzbetreiber fingiert.

1. Lieferung

Abnehmer
Elektronische
Schnittstelle

Lieferer
Drittland

2. Lieferung

Eine elektronische Schnittstelle unterstÅtzt die Lieferung von Gegenst�nden,
wenn diese Plattform es einem Leitungsempf�nger und einem liefernden Un-
ternehmer, der Åber eine elektronische Schnittstelle Gegenst�nde zum Ver-
kauf anbietet, ermÇglicht, in Kontakt zu treten, woraus eine Lieferung von Ge-
genst�nden an diesen Leitungsempf�nger resultiert (§ 25e Abs. 6 UStG).1 Der
Betreiber einer elektronischen Schnittstelle unterstÅtzt die Lieferung von Ge-
genst�nden jedoch dann nicht im Sinne dieser Vorschrift, wenn er weder un-
mittelbar noch mittelbar

" irgendeine der Bedingungen fÅr die Lieferung der Gegenst�nde festlegt,

" an der Autorisierung der Abrechnung mit dem Leistungsempf�nger bezÅg-
lich der get�tigten Zahlungen beteiligt ist, und

" an der Bestellung oder Lieferung der Gegenst�nde beteiligt ist.2

Ein UnterstÅtzen im Sinne dieser Vorschrift liegt auch dann nicht vor, wenn
der Betreiber der elektronischen Schnittstelle lediglich eine der folgenden Leis-
tungen anbietet:3

" die Verarbeitung von Zahlungen im Zusammenhang mit der Lieferung von
Gegenst�nden,

" die Auflistung von Gegenst�nden oder die Werbung fÅr diese,

II. Sonderregelung Åber die innergemeinschaftlichen Fernverk�ufe ab dem 1.7.2021

207

1 Abschnitt 3.18 Abs. 3 Satz 3 UStAE.
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" die Weiterleitung oder Vermittlung von Leistungsempf�ngern an andere
elektronische Schnittstellen, Åber die Gegenst�nde zum Verkauf angeboten
werden, ohne dass eine weitere Einbindung in die Lieferung besteht.

HHIINNWWEEIISS::

Eine umfassende Abgrenzungshilfe, wann ein UnterstÅtzen im Sinne des Gesetzes vor-
liegt, enth�lt der Umsatzsteuer-Anwendungserlass.1

Folgende F�lle sind nach Art. 5a MwStVO als indirekte Beteiligung des Lieferers
am Versand oder der BefÇrderung der Gegenst�nde anzusehen:2

" Die Versendung oder BefÇrderung der Gegenst�nde wird vom Lieferer als
Unterauftrag an einen Dritten vergeben, der die Gegenst�nde an den Er-
werber transportiert oder transportieren l�sst.

" Die Versendung oder BefÇrderung der Gegenst�nde erfolgt durch einen
Dritten, der Lieferer tr�gt jedoch entweder die gesamte oder die teilweise
Verantwortung fÅr die Lieferung der Gegenst�nde an den Erwerber.

" Der Lieferer stellt dem Erwerber die Transportkosten in Rechnung, zieht die-
se ein und leitet sie dann an einen Dritten weiter, der die Versendung oder
BefÇrderung der Waren Åbernimmt.

" Der Lieferer bewirbt in jeglicher Weise gegenÅber dem Erwerber die Zu-
stelldienste eines Dritten, stellt den Kontakt zwischen dem Erwerber und
einem Dritten her oder Åbermittelt einem Dritten auf andere Weise die In-
formationen, die dieser fÅr die Zustellung der Gegenst�nde an den Erwer-
ber benÇtigt.

Die Regelung gilt insbesondere fÅr Gegenst�nde, die bereits in das Gemein-
schaftsgebiet eingefÅhrt wurden und in einem Lager in einem Mitgliedstaat
der Europ�ischen Union liegen und auf eine Bestellung durch einen privaten
Kunden im Gemeinschaftsgebiet warten. Im Gegensatz zu „normalen“ inner-
gemeinschaftlichen Fernverk�ufen gilt die Sonderregelung bezÅglich der Fikti-
on eines Kommissionsgesch�fts auch fÅr rein inl�ndische Warenbewegungen
(§ 3 Abs. 3a Satz 1 UStG).

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein deutscher Privatkunde aus Dortmund kauft Åber die deutsche Internet-
plattform „Amazon Marktplace“ Gegenst�nde bei einem H�ndler Y mit Sitz in China.
In den Gesch�ftsbedingungen heißt es u. a. „Verkauf von Y, Versand durch Amazon
Deutschland.“ Die Ware wird aus einem Amazonlager in Bad Hersfeld an die Privat-
kunden verschickt.

D. Sonderregelungen bei innergemeinschaftlichen Warenbewegungen

208

1 Abschnitt 3.18 Abs. 3 S�tze 5 bis 7 UStAE.

2 Abschnitt 3.18 Abs. 4 Satz 8 UStAE.



F. Besteuerungsverfahren
EERRGG��NNZZEENNDDEE FFAACCHHLLIITTEERRAATTUURR::

Birkenfeld, Das große Umsatzsteuer-Handbuch, Loseblatt, KÇln; HÇrster, Entwurf eines
JStG 2020, NWB 2020 S. 2804; Huschens, „Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020“,
USt direkt digital 17/2020 S. 7; Joost/Oldenburg, Umsetzung des Digitalpakets zum
1.7.2021: Besondere Besteuerungsverfahren, MwStR 2020 S. 822; Kemper, Die Entwick-
lung der Umsatzbesteuerung beim Online-Handel, UR 2020 S. 56; Pr�t�ler, Geplante
umsatzsteuerliche �nderungen durch das JStG 2020, DB 2020 S. 1977; Jost/Oldenburg,
Umsetzung des Digitalpakets zum 1.7.2021, Teil 2: Besondere Besteuerungsverfahren,
MwStR 2020 S. 822; Huschens, �nderungen des Umsatzsteuerrechts durch das JStG
2020, UVR 2021 S. 73; ��ger, Besondere Besteuerungsverfahren und �nderungen des
materiellen Rechts, UStB 2021 S. 76.

I. Veranlagung zur Umsatzsteuer im normalen
Besteuerungsverfahren

1. �teuerer�l�rung
Die Umsatzsteuer ist eine Jahressteuer, der Besteuerungszeitraum ist regel-
m�ßig das Kalenderjahr (§ 16 Abs. 1 Satz 2 UStG). Der Unternehmer hat j�hr-
lich eine Steuererkl�rung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernÅbertragung zu Åbermitteln, in der er die zu entrichtende Steuer oder
den VergÅtungs- bzw. Erstattungsanspruch selbst zu berechnen hat (§ 18
Abs. 3 Satz 1 UStG). In H�rtef�llen kann auf Antrag durch das Finanzamt auf
die elektronische �bermittlung verzichtet werden (§ 18 Abs. 3 Satz 3 UStG).

TTAABB.. 11:: VVeerraannllaagguunngg zzuurr UUmmssaattzzsstteeuueerr

steuerbare Ums�tze

./. steuerfreie Ums�tze

= Summe der steuerpflichtigen Ums�tze

u Steuersatz

= Steuerschuld

./. Vorsteuern

= Zahllast / �berschuss

In die Steuerberechnung sind s�mtliche Ums�tze aller Betriebe oder berufli-
chen T�tigkeiten zusammenzufassen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG), so dass von je-
dem Unternehmer fÅr sein gesamtes Unternehmen nur eine Steuererkl�rung
abzugeben ist. Dies gilt auch fÅr Organschaften. Die Selbstberechnung der
Steuer in der Steuererkl�rung wird Steueranmeldung genannt und entfaltet
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die gleichen Rechtswirkungen wie eine Steuerfestsetzung durch Steuerbe-
scheid (§ 150 Abs. 1 Satz 3, § 167 Abs. 1, § 168 Satz 1 AO). Ergibt sich eine Zahl-
last zuungunsten des Steuerpflichtigen, so steht die Steuererkl�rung mit Ein-
gang beim Finanzamt einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nach-
prÅfung gleich (§ 168 Satz 1 i.V.m. § 164 Abs. 1 Satz 1 AO). Sie kann jederzeit
durch das Finanzamt oder auf Antrag des Steuerpflichtigen ge�ndert werden
(§ 164 Abs. 2 AO). Weicht das Finanzamt von der erkl�rten Steuerfestsetzung
nicht ab, entf�llt eine Festsetzung durch Steuerbescheid (§ 167 Abs. 1 Satz 1
UStG). Eine Zahllast ist innerhalb eines Monats nach Eingang der Steuererkl�-
rung beim Finanzamt zu entrichten (§ 18 Abs. 4 Satz 1 UStG). Errechnet sich
der Unternehmer einen Erstattungs- oder VergÅtungsbetrag, so ist zur Wirk-
samkeit der Steuerfestsetzung die (formlose) Zustimmung des Finanzamts er-
forderlich (§ 168 S�tze 2 und 3 AO).

Bei der Steuerberechnung sind fremde Werte zur Berechnung der Umsatzsteu-
er nach amtlichen Briefkursen umzurechnen, soweit nicht auf Antrag die Um-
rechnung mit dem Tageskurs gestattet wird (§ 16 Abs. 6 UStG). Aus Verein-
fachungsgrÅnden kann das Finanzamt gestatten, dass die Umrechnung regel-
m�ßig nach den Durchschnittskursen vorgenommen wird, die der Bundes-
minister der Finanzen fÅr den Monat bekannt gegeben hat, der dem Monat
vorangeht, in dem die Leistung ausgefÅhrt bzw. das Entgelt vereinnahmt
wird.1 Kurs�nderungen zwischen der AusfÅhrung der Leistung und der Verein-
nahmung des Entgelts bleiben unberÅcksichtigt.2

In der Steuererkl�rung sind auch die im Inland nicht steuerbaren Ums�tze, die
der Unternehmer im Ausland bewirkt hat, anzugeben. Zu erkl�ren sind des-
halb insbesondere innergemeinschaftliche Fernverk�ufe, Montagelieferungen
sowie Dienstleistungen im Ausland.

2. Voranmeldungsverfahren

Auf die Jahressteuer hat der Unternehmer Vorauszahlungen zu entrichten
(§ 18 Abs. 1 Satz 3 UStG), zu diesem Zweck muss er Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen abgeben (§ 18 Abs. 1 Satz 1 UStG). Voranmeldungszeitraum ist grds.
das Kalendervierteljahr (§ 18 Abs. 1 Satz 1 UStG). Betr�gt die Steuer fÅr das vo-
rangegangene Jahr mehr als 7.500A, ist der Kalendermonat Voranmeldungs-
zeitraum (§ 18 Abs. 2 Satz 2 UStG). Auf Antrag kann das Finanzamt ganz auf
die Abgabe von Voranmeldungen verzichten, wenn die Zahllast fÅr das voran-
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gegangene Kalenderjahr den Betrag von 1.000A1 nicht Åberstiegen hat (§ 18
Abs. 2 Satz 3 UStG). Die Befreiung von der Abgabepflicht gilt aufgrund aus-
drÅcklicher Verwaltungsanweisung grds. von Amts wegen,2 Antr�gen auf vier-
telj�hrliche Abgabe der Voranmeldungen ist daher nur in besonders begrÅnde-
ten Ausnahmef�llen stattzugeben. Nimmt der Unternehmer seine gewerb-
liche oder berufliche ��tigkeit neu auf, so ist im laufenden und folgenden Ka-
lenderjahr Voranmeldungszeitraum der Kalendermonat (§ 18 Abs. 2 Satz 4
UStG). Gleiches gilt fÅr sog. Vorratsgesellschaften oder bei �bernahme eines
Firmenmantels (§ 18 Abs. 2 Satz 5 UStG). FÅr die Frage, ob der Monat oder das
Vierteljahr Voranmeldungszeitraum ist, wird die Umsatzsteuerzahllast ohne
Einfuhrumsatzsteuer zugrunde gelegt (§ 16 Abs. 1 Satz 3 UStG). Die innerge-
meinschaftlichen Erwerbe sind dabei jedoch zu berÅcksichtigen, wobei sich
bei regelbesteuerten Unternehmern wegen des regelm��ig in gleicher HÇhe
bestehenden Vorsteuerabzugs im Ergebnis keine Auswirkungen ergeben.

AABBBB.. 11:: VVoorraannmmeelldduunnggsszzeeiittrraauumm

1

Auch Voranmeldungen sind auf elektronischem Weg zu Åbermitteln, auch in-
soweit kann in H�rtef�llen auf Antrag durch das Finanzamt auf die elektroni-
sche �bermittlung verzichtet werden (§ 18 Abs. 1 Satz 1 UStG).
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HHIINNWWEEIISS::

Die Regelung Åber die Abgabe von USt-Voranmeldungen durch ExistenzgrÅnder wurde
im Rahmen des SteuerverkÅrzungsbek�mpfungsgesetzes1 zum 1.1.2002 eingefÅhrt.
Seit EinfÅhrung dieser Regelung wurden die Instrumente der Finanzverwaltung zur Si-
cherung des Steueraufkommens und zur Aufdeckung von Steuerstraftaten nach Auffas-
sung des Gesetzgebers weiterentwickelt, so dass nach Meinung des Gesetzgebers Be-
trugsf�lle im Zusammenhang mit NeugrÅndungen ggf. nunmehr auch durch andere
Kontrollmechanismen durch die Verwaltung aufgedeckt werden kÇnnen. Daher wurde
die Anwendung des § 18 Abs. 2 Satz 4 UStG vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 aus-
gesetzt, die Bundesregierung wird diese Aussetzung bis zum 31.12.2024 evaluieren
(§ 18 Abs. 2 Satz 6 UStG). ExistenzgrÅnder geben daher ab 2021 ihre Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen wie jeder andere Unternehmer umsatzabh�ngig viertelj�hrlich oder mo-
natlich ab.

Unternehmer, deren Vorsteuer-��erschÅsse im vorangegangenen Kalender-
jahr mehr als 7.500A betragen haben, haben ein Wahlrecht, ob sie ihre Um-
satzsteuer-Voranmeldungen viertelj�hrlich oder monatlich abgeben (§ 18
Abs. 2a UStG). In diesem Fall hat der Unternehmer bis zum 10.2. des laufenden
Kalenderjahres eine Voranmeldung fÅr den ersten Kalendermonat (Januar) ab-
zugeben. Die Frist zur AusÅbung dieses Wahlrechts ist nicht verl�ngerbar. Ist
dem Unternehmer fÅr die Abgabe der Voranmeldungen Dauerfristverl�nge-
rung gew�hrt worden, gilt diese Frist auch fÅr die AusÅbung des Wahlrechts.
Die AusÅbung des Wahlrechts bindet den Unternehmer fÅr dieses Kalender-
jahr (§ 18 Abs. 2a Satz 3 UStG).

Neben regelbesteuerten Unternehmern haben auch andere Personen Vor-
anmeldungen und Steuererkl�rungen abzugeben, die Steuern fÅr Erwerbsvor-
g�nge zu entrichten (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) oder den �bergang der Steuer-
schuldnerschaft zu beachten haben (§ 13b Abs. 5 UStG), z. B. Kleinunternehmer
und andere nicht regelbesteuerte Unternehmer sowie juristische Personen.
Voranmeldungen sind von diesem Personenkreis jedoch nur abzugeben, sofern
sie tats�chlich Erwerbsvorg�nge oder F�lle des �bergangs der Steuerschuld-
nerschaft anzumelden haben (§ 18 Abs. 4a UStG). Eine Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung ist von diesen sog. atypischen Unternehmern in jedem Falle abzu-
geben, wenn sie neue Fahrzeuge oder verbrauchsteuerpflichtige Wirtschafts-
gÅter im Åbrigen Gemeinschaftsgebiet erworben haben (§ 1a Abs. 5 UStG). Zur
Erfassung der innergemeinschaftlichen Erwerbe von sog. atypischen Unter-
nehmern vgl. ausfÅhrlich Rz. 116 ff., zum �bergang der Steuerschuldnerschaft
vgl. ausfÅhrlich Rz. 517 ff.

F. Besteuerungsverfahren

372

1 Gesetz v. 19.12.2001, BGBl 2001 I S. 3922.
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Private Fahrzeuglieferer (§ 2a UStG) haben Voranmeldungen abzugeben, so-
weit Vorsteuerbetr�ge nach § 15 Abs. 4a UStG geltend gemacht werden.

3. Dauerfristverl�ngerung

Die Fristen fÅr die Abgabe der Voranmeldungen und fÅr die Entrichtung der
entsprechenden Vorauszahlung kÇnnen auf Antrag um einen Monat verl�n�
gert werden (§ 18 Abs. 6 Satz 1 UStG i.V.m. § 46 UStDV). Bei monatlichen Vor-
anmeldungen ist darÅber hinaus eine Sondervorauszahlung zu leisten (§ 18
Abs. 6 Satz 2 UStG i.V.m. § 47 Abs. 1 UStDV). Die Sondervorauszahlung betr�gt
1/11 der Vorjahres-Zahllast und ist auf die letzte Vorauszahlung des Besteue-
rungszeitraums anzurechnen (§ 48 Abs. 4 UStDV). Ein entsprechender Antrag
muss nicht j�hrlich wiederholt, die Sondervorauszahlung jedoch j�hrlich ent-
richtet werden. Die Gew�hrung der Dauerfristverl�ngerung l�uft bis zu einem
ausdrÅcklichen Widerruf weiter.1

II. Besondere Besteuerungsverfahren

1. BefÇrderungseinzelbesteuerung

In den F�llen der Einzelbesteuerung bei der PersonenbefÇrderung durch aus-
l�ndische BefÇrderer im Kraftomnibus-Gelegenheitsverkehr (§ 16 Abs. 5 UStG)
besteht eine Sonderregelung, wonach fÅr jede Fahrt eine Umsatzsteuererkl�-
rung bei der zust�ndigen Zolldienststelle vorzulegen und die Umsatzsteuer
gleichzeitig zu entrichten ist, wenn eine Grenze aus dem Drittlandsgebiet
Åberschritten wurde (§ 18 Abs. 5 UStG). Diese Steuerquittung hat der BefÇr-
derer w�hrend der Fahrt mit sich zu fÅhren. DarÅber hinaus kÇnnen ausl�n-
dische Unternehmer durch Abgabe einer Umsatzsteuer-�ahreserkl�rung das
Åbliche Besteuerungsverfahren beantragen (§ 16 Abs. 5b UStG); die bei der Be-
fÇrderungseinzelbesteuerung entrichtete Steuer ist auf die so ermittelte Um-
satzsteuer anzurechnen (§18 Abs. 5b UStG). Die HÇhe der anzurechnenden
Umsatzsteuer ist durch Vorlage aller im Verfahren Åber die BefÇrderungsein-
zelbesteuerung ergangenen Steuerbescheide nachzuweisen.2 Der ausl�ndische
Unternehmer hat aber auch die MÇglichkeit, am besonderen Besteuerungsver-
fahren OSS teilzunehmen (§ 18i bzw. § 18j UStG).3

II. Besondere Besteuerungsverfahren
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2 Abschnitt 18.8 Abs. 3 UStAE.

3 BMF, Schreiben v. 5.3.2024, BStBl 2024 I S. 434; Abschn. 16.2. Abs. 8 und 10 und Abschn. 18.8
Abs. 3a UStAE.
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1. Belgien

a) Allgemeine Informationen

L�nderkÅrzel BE

��hrung Euro (A)

MwSt-Standardsatz 21%

Erm�ßigte S�tze 6%, 12%, 0%

Lieferschwelle
(bis 30.6.2021)

35.000A

Bagatellgrenze
(ab 1.7.2021)

10.000A

Erwerbsschwelle 11.200A

Bezeichnung der
Umsatzsteuer in
Landessprachen

Taxe sur la valeur ajout�e (fr),
Belasting over de toegevoegde waarde (nl),
Mehrwertsteuer (de)

Name der Mehr-
wertsteuer-Identifi-
kationsnummer
(MwSt-IdNr.) in
Landessprachen

Num�ro d’identification � la T.V.A. (fr),
BTW-identificatienummer (nl),
Umsatzsteueridentifikationsnummer (de)

Umsatzsteuerliche
Organschaft

Ja

Gesch�ftsver�uße-
rung im Ganzen

Ja

Fiskalvertreter FÅr EU-Mitgliedstaaten optional

Haftungsklausel Ja

Kleinunternehmer-
grenze

25.000A (gilt nur fÅr im jeweiligen EU-Mitgliedstaat
ans�ssige Unternehmer)

Informationsstelle FOD Financi�n
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfis-
caliteit
Centrale Diensten BTW – Operationale Expertise BTW
Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
+32 (0)2 572 57 57
https://finanzen.belgium.be/de

II. Grundinformationen zu den einzelnen Mitgliedstaaten (Belgien)
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b) Registrierung �us��n�is�her Unternehmer

Registrierungspflicht Eine umsatzsteuerliche Registrierung ist verpflichtend

" bei steuerpflichtigen Inlandsleistungen, die der
Umsatzsteuer unterliegen (das Reverse-Charge-Ver-
fahren findet keine Anwendung),

" beim innergemeinschaftlichen Erwerb,

" bei steuerfreien Lieferungen (innergemeinschaftli-
che Lieferung von Gegenst�nden, Ausfuhrlieferun-
gen),

" bei weiteren steuerbefreiten Leistungen (mit Vor-
steuerabzug),

" Sonstige.

Ausnahmen " Keine

�ust�ndige Antrag-
stelle

Centraal Btw-kantoor voor Buitenlandse Belasting-
plichtigen Kruidtuinlaan 50 bus 3625, Brussel, Belgium
Dienst Contr�le
foreigners.team1@minfin.fed.be
+32 (0)2 572 57 57

FÅr Antragstellung
notwendige Formu-
lare

" Formular 604A

amtliche Best�tigung, dass Antragsteller im Hei-
matland fÅr Steuerzwecke registriert ist (Unterneh-
merbescheinigung)

" Kopie des Handelsregisterauszugs

" Kopie der GrÅndungsurkunde bei juristischen Per-
sonen

" Kopie des Ausweises/Reisepasses eines CEO

" Nachweis der Gesch�ftst�tigkeit im EU-Mitglied-
staat (Kopien von Vertragsunterlagen, die die wirt-
schaftliche ��tigkeit im EU-Mitgliedstaat belegen)

Bei direkter Registrierung:

" RBI-Auskunftsformular, Formular 3.3

Dauer der Antrag-
stellung

6Wochen

G. Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten im �berblick
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Verpflichtungen
nach der Registrie-
rung

Erledigung der periodischen und/oder j�hrlichen VAT-
Formalit�ten in Belgien

Konsequenzen bei
nicht erfolgter Regis-
trierung

"

"

Strafzahlungen mÇglich

Zinszahlungen mÇglich

c) Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens

Nationale Regelung " Art. 51 § 2 des belgischen Mehrwertsteuergesetzes

" Art. 20 § 1 des kÇniglichen Erlasses Nr. 1 (spezifische
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei Arbeiten
im Zusammenhang mit einem GrundstÅck)

Leistender " Die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist an-
wendbar, wenn der Leistende nicht im Mitglied-
staat ans�ssig, aber dort fÅr Mehrwertsteuer regis-
triert ist.

Leistungsempf�nger " Die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist an-
wendbar, wenn der Leistungsempf�nger eine juris-
tische Person des Çffentlichen Rechts ist, die eine
USt-IdNr. besitzt.

" Die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist an-
wendbar, wenn der Empf�nger nicht imMitgliedstaat
ans�ssig, aber umsatzsteuerlich registriert ist.

�n�endungsf�lle " innergemeinschaftliche Dienstleistungen gem��
Art. 44 MwStSystRL

" erweiterte Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
nach Art. 194 MwStSystRL (Lieferung von Gegen-
st�nden)

" die erweiterte Umkehrung der Steuerschuldner-
schaft ist auch dann anwendbar, wenn der Liefe-
rant (der nicht im Mitgliedstaat ans�ssig ist) fÅr die
Mehrwertsteuer registriert ist, wenn der Empf�n-
ger/Erwerber

– in BE ans�ssig ist und regelm��ige MwSt-Erkl�-
rungen abgibt oder

II. Grundinformationen zu den einzelnen Mitgliedstaaten (Belgien)
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– wenn der Empf�nger/Erwerber nicht in BE an-
s�ssig ist, aber einen individuellen MwSt-Vertre-
ter in BE benannt hat

" weitere Lieferungen von Gegenst�nden/Dienstleis-
tungen gem�ß Art. 199 MwStSystRL

" lokale Lieferungen/Dienstleistungen (Lieferungen
zwischen zwei im Mitgliedstaat ans�ssigen Steuer-
pflichtigen): Arbeiten an unbeweglichen GÅtern,
wenn der Empf�nger

– in BE ans�ssig ist und regelm�ßige MwSt-Erkl�-
rungen abgibt

" Die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft gilt
nicht fÅr das Laden von Elektrofahrzeugen (B2B).

Rechnungsanforde-
rungen

" Der anwendbare Artikel des lokalen Mehrwertsteu-
ergesetzes muss auf der Rechnung angegeben wer-
den

– „autoliquidation – art. 20 of RD 1“

– „VAT reverse charged – art. 20 of RD 1“

– „btw verlegd – art. 20 RD 1“

– „Umkehrung der Steuerschuldnerschaft –
art. 20 RD1“

" Im Falle einer innergemeinschaftlichen Dienstleis-
tung mÅssen sowohl die Mehrwertsteuer-Identifi-
kationsnummer des Leistenden als auch die des
Empf�ngers auf der Rechnung angegeben werden.

d) Bestellung eines Fiskalvertreters

Fiskalvertreter fÅr in
der EU ans�ssige Un-
ternehmer

" FÅr in der EU ans�ssige Unternehmer ist die Bestel-
lung eines Fiskalvertreters optional.

Fiskalvertreter fÅr
außerhalb der EU
ans�ssige Unterneh-
mer

" FÅr einen außerhalb der EU ans�ssigen Steuer-
pflichtigen ist ein Fiskalvertreter obligatorisch.

G. Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten im �berblick
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Vertretungsbefugte Gem�ß Art. 3 des RD31 muss die zur Zulassung durch
die Steuerverwaltung als Fiskalvertreter vorgeschlage-
ne Person folgende Bedingungen erfÅllen:

" Sie muss vertragsf�hig sein,

" sie hat in Belgien niedergelassen zu sein,

" sie muss Åber ausreichende Mittel verfÅgen, um
den nach belgischen Rechtsvorschriften fÅr Steuer-
pflichtige geltenden Pflichten nachzukommen,

" sie muss sich zur �bernahme der Vertretung des
Steuerpflichtigen bereit erkl�ren.

Der Finanzminister oder sein Beauftragter beurteilt die
Solvenz des verantwortlichen Vertreters oder der zuvor
zugelassenen Person im Hinblick auf deren Verpflich-
tungen.

Rechte und Pflichten " Der verantwortliche Vertreter tritt an die Stelle sei-
nes Auftraggebers fÅr alle Rechte oder Pflichten,
die diesem durch das Umsatzsteuergesetz oder in
dessen AusfÅhrung auferlegt werden.

" Er haftet gesamtschuldnerisch mit seinem Auftrag-
geber fÅr die Zahlung der Steuern, Zinsen und Buß-
gelder, fÅr die letzterer nach dem MwSt.-Gesetz-
buch oder in dessen AusfÅhrung haftet.

�n�endungsf�lle Ein Fiskalvertreter wird in der Regel bestellt,

" wenn ein Nicht-EU-Steuerpflichtiger verpflichtet
ist, sich in BE umsatzsteuerlich registrieren zu las-
sen,

" wenn ein EU-Unternehmen von der Verlagerung
der Steuerschuldnerschaft gem�ß Art. 194 und/
oder 199a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates be-
troffen ist.

BankbÅrgschaft " Eine BankbÅrgschaft ist verpflichtend.

II. Grundinformationen zu den einzelnen Mitgliedstaaten (Belgien)
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e) Rechnungserteilung

Pflicht zur Rech-
nungserteilung

" Ein Unternehmer ist generell verpflichtet, eine
Rechnung bei nicht steuerbefreiten Lieferungen
und bestimmten Lieferungen (z. B. Fahrzeuge oder
Autoteile) an Privatpersonen auszustellen.

Frist zur Rechnungs-
erteilung

" bis zum 15.Tag des Monats nach dem steuerpflich-
tigen Ereignis

Inhalte der Rech-
nung

Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

" das Ausstellungsdatum

" die fortlaufende Rechnungsnummer mit einer oder
mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der
Rechnung einmalig vergeben wird

" die Umsatzsteuernummer oder Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Leistenden

" die Umsatzsteuernummer oder Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Leistungsempf�ngers

" den vollst�ndigen Namen und die vollst�ndige An-
schrift des Leistenden

" den vollst�ndigen Namen und die vollst�ndige An-
schrift des Leistungsempf�ngers

" die Menge und Art (handelsÅbliche Bezeichnung)
der gelieferten Gegenst�nde oder Umfang und Art
der Dienstleistung

" den Zeitpunkt der Lieferung oder Dienstleistung
oder Datum der Vereinnahmung der Vorauszah-
lung

" das nach Steuers�tzen und einzelnen Steuerbefrei-
ungen aufgeschlÅsselte Entgelt fÅr die Lieferung
oder Dienstleistung sowie jede im Voraus verein-
barte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht be-
reits im Entgelt berÅcksichtigt ist

" den anzuwendenden Mehrwertsteuersatz

" den zu entrichtenden Steuerbetrag

G. Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten im �berblick
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Vereinfachte Rech-
nungen

Eine vereinfachte Rechnung ist mÇglich

" wenn der Rechnungsbetrag 100A ohne MwSt nicht
Åbersteigt;

" wenn unter den vom Finanzminister festgelegten
Bedingungen die Handels- oder Verwaltungsprakti-
ken des betreffenden ��tigkeitsbereichs oder die
technischen Voraussetzungen fÅr die Ausstellung
solcher Rechnungen die ErfÅllung aller vorgesehe-
nen Verpflichtungen erschweren;

" wenn das ausgestellte Dokument oder die Mittei-
lung gem�� Art. 53, § 2 Abs. 3 des MwSt-Codes ei-
ner Rechnung gleichgestellt ist.

Eine vereinfachte Rechnung muss lediglich die folgen-
den Angaben enthalten:

" das Ausstellungsdatum

" die fortlaufende Rechnungsnummer mit einer oder
mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der
Rechnung einmalig vergeben und in das Rech-
nungsausgangsregister des Leistenden eingetragen
wird

" den vollst�ndigen Namen und die vollst�ndige An-
schrift des Leistenden und die Umsatzsteuernum-
mer oder Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer

" die Umsatzsteuernummer oder Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer des Leistungsempf�ngers
oder, falls nicht vorhanden, den vollst�ndigen Na-
men und die vollst�ndige Anschrift des Leistungs-
empf�ngers

" die Menge und Art (handelsÅbliche Bezeichnung)
der gelieferten Gegenst�nde oder Umfang und Art
der Dienstleistung

" die Angabe der Steuerbemessungsgrundlage und
des Gesamtbetrags der geschuldeten Steuer, auf-
geschlÅsselt nach Steuers�tzen

II. Grundinformationen zu den einzelnen Mitgliedstaaten (Belgien)
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" wenn das ausgestellte Dokument oder die Mittei-
lung einer Rechnung gem�� Art. 53, § 2 Abs. 3 des
Gesetzbuchs gleichgestellt ist, einen spezifischen
und eindeutigen Verweis auf diese ursprÅngliche
Rechnung und die spezifischen Angaben, die ge�n-
dert werden.

Selbstfakturierung
(Gutschrift)

Eine Rechnung fÅr eine Lieferung oder Dienstleistung
des Unternehmers kann vom Leistungsempf�nger un-
ter Einhaltung der nachstehenden Voraussetzungen
ausgestellt werden:

" Die Selbstfakturierung muss im Voraus zwischen
den Parteien vereinbart werden; auf Verlangen der
fÅr die Mehrwertsteuer zust�ndigen Verwaltung
muss jede Partei in der Lage sein, das Bestehen ei-
ner solchen Vereinbarung nachzuweisen.

" Jede Rechnung muss gem�� einem festgelegten
Verfahren von dem Leistenden ausdrÅcklich ange-
nommen werden. Die Akzeptanz einer Rechnung
kann nach Wahl der Parteien entweder ausdrÅck-
lich (ausdrÅcklich) oder stillschweigend (stillschwei-
gend) erfolgen. Die gew�hlte Methode der Rech-
nungsannahme muss weder von der Verwaltung
akzeptiert noch ihr mitgeteilt werden.

" Die Rechnung muss die Referenz „self-billing“, „au-
tofacturation“, „Selbstfakturierung“ enthalten.

" Im Gutschriftsverfahren werden die Vorgaben fÅr
vereinfachte Rechnungen analog angewendet.

Rechnungskorrektu-
ren

" Bei Rechnungskorrekturen gelten die allgemeinen
Bestimmungen der MwStSystRL.

Elektronische Rech-
nungen

" Eine Rechnung kann auf elektronischem Weg Åber-
mittelt werden.

" Die elektronische Rechnung hat durch den Leis-
tungsempf�nger akzeptiert zu werden.

" Es werden keine besonderen Anforderungen an
elektronisch Åbermittelte Rechnungen gestellt, was
die Echtheit, die Unversehrtheit des Inhalts und die
Lesbarkeit der Rechnung betrifft.

G. Umsatzsteuerrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten im �berblick
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Aufbewahrung " Die Aufbewahrungspflicht fÅr Rechnungen betr�gt
10 Jahre.

Im Falle von umsatzsteuerpflichtigen Revisionen
betr�gt die Aufbewahrungszeit 15 Jahre bzw.
25 Jahre.

Reverse-Charge " FÅhrt der Unternehmer eine Leistung aus, fÅr die
der Leistungsempf�nger die Steuer schuldet, ist er
zur Ausstellung einer Rechnung verpflichtet, die ei-
nen Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempf�ngers enth�lt. Die Angabe der
MwSt-Nummer des Leistungsempf�ngers ist bspw.
bei innergemeinschaftlichen Dienstleistungen ver-
pflichtend.

Wichtige Rech-
nungshinweise:

Rechnungshinweis
fÅr steuerfreie inner-
gemeinschaftliche
Lieferungen

" „Exempt intra-Community supply of goods – art.
39bis of Belgian VAT Code“

Rechnungshinweis
fÅr Ausfuhrlieferun-
gen

" „Exempt export of goods – art. 39 of Belgian VAT
Code“

Rechnungshinweis
fÅr �reiec�sgesch�f-
te

" „Application of simplified triangulation – Reverse
Charge of VAT – Articles 141 & 197 Directive
2006/112/EC“ und einen Hinweis auf die �bertra-
gung der Steuerschuldnerschaft auf den Empf�nger

Rechnungshinweis
beim �bergang der
Steuerschuldner-
schaft

" Btw-verlegd“, „Autoliquidation“, „VAT
reverse charge“

" Hinweis auf anwendbare gesetzliche Regelung (ab-
h�ngig von der Art der Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft)

" „VAT reverse charge + applicable legal provision
(depending on the type of reverse charge)“

Rechnungshinweis
bei Gutschriften

" „self-billing“, „autofacturation“, „Selbstfakturie-
rung“

II. Grundinformationen zu den einzelnen Mitgliedstaaten (Belgien)
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Rechnungsarten in
Amtssprache

„Gutschrift“ " „self-billing“, „autofacturation“, „Selbstfakturie-
rung“

„Sonderregelung fÅr
ReisebÅros“

" „r�gime particulier des agences de voyages“, „spe-
ciale regeling voor reisbureaus“, „Sonderregelung
fÅr ReisebÅros“

„Gebrauchtgegen-
st�nde�Sonderrege-
lung“

" „biens d‘occasions“, „gebruikte goederen“, „Ge-
brauchtwaren“

„Kunstgegenst�nde�
Sonderregelung“

" „oeuvres d‘art“, „kunstvoorwerpen“, „Kunstwerke“

„SammlungsstÅcke
und Anti�uit�ten�
Sonderregelung“

" „objets de collection et antiquit�s“, „verzamel-
objecten en antiek“, „SammlerstÅcke und Antiqui-
t�ten“

Sonstige Rechnungs-
anforderungen

" Keine

Softwareanforde-
rungen

" Keine

f) eRechnung

" Ab dem 1. Januar 2026 ist die elektronische Rech-
nungsstellung obligatorisch fÅr inl�ndische
B2B-Transaktionen zwischen in Belgien ans�ssigen
Unternehmern (hierunter fallen auch feste Nieder-
lassungen in Belgien von ausl�ndischen Unterneh-
men).

" FÅr B2G-Vertr�ge unter 30.000A besteht ab dem
1.M�rz 2024 ebenfalls eine Verpflichtung zur elek-
tronischen Rechnungsstellung.

" Die belgische Regierung hat beschlossen, das euro-
p�ische PEPPOL-Netz als Standard fÅr die struktu-
rierte elektronische Rechnungsstellung zu verwen-
den.
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